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AKTUELL 
Bankgarantie 

Jerusalem (spk) Mit mehr als 
zwölfmonatiger Verzögerung hat 
Washington Israel eine von Jerusa
lem gewünschte Bankgarantie für 
Kredite in Höhe von 400 Mio Dollar 
gegeben. Damit sollen nach offiziel
len Angaben Häuser und Wohnun
gen für Einwanderer gebaut wer
den. Aussenminister James Baker 
teilte die Entscheidung seinem 
Amtskollegen David Levy in einem 
30minütigen Telefongespräch mit. 

Ströbele: Rücktritt 
Jerusalem (spk) Hans-Christian 

Ströbele ist nach seine Aussagen 
über Israels Haltung im Golfkrieg 
als Sprecher der deutschen Grijrten 
zurückgetreten. Dies gab er  am 
Donnerstag in Jerusalem bekannt. 
E r  hatte in einem von der Jerusalem 
Post abgedruckten Gespräch er
klärt, die irakischen Raketenangrif
fe seien die Folge der  israelischen 
Politik gegenüber den Palästinen
sern und den arabischen Staaten. 

Äthiopien in Not  
Addis Abeba (spk) Äthiopien hat 

dringend um internationale Hilfe 
gebeten, um mit einem neuen Zu
strom von Flüchtlingen aus Somalia 
fertigzuwerden. Allein seit vergan
genem Dezember haben sich fast 
240 000 Menschen vor dem Bürger
krieg in Somalia nach Äthiopien in 
Sicherheit gebracht. Die somali
schen Flüchtlinge brauchten drin
gend Lebensmittel, Medikamente 
und Unterkunft. 

Wirksamer Schutz gegen Verletzungen der Persönlichkeitsrechte 
Die Regierung hat einen Gesetzesentwurf über den Datenschutz in die Vernehmlassung gegeben - Bisher wenig Schutzbestimmungen in Gesetzen 

(G.M.) - Der Schutz gegen Verletzun
gen der Persönlichkeitsrechte, allgemein 
unter dem Begriff des Datenschutzes be
kannt, ist bislang im Fürstentum Liech
tenstein in gesetzlicher Hinsicht unzurei
chend gewesen. Die Regierung hat bis 
Ende März einen Entwurf für ein Daten
schutzgesetz in die Vernehmlassung gege
ben. Mit diesem Gesetz sollen die beste
henden Gesetzeslücken geschlossen und 
ein wirksamer Schutz für die von Daten
bearbeitung betroffenen Personen ge
schaffen werden. 

Mit dem Gesetzesvorhaben folgt die 
Regierung, wie sie in einem Begleit
schreiben zur Vernehmlassungsvorlage 
ausführt, einer internationalen Entwick
lung. Verschiedene internationale Orga
nisationen hätten sich, da die Datenbear
beitung nicht mehr an den Landesgren
zen Halt mache, um völkerrechtliche Re
gelungen des grenzüberschreitenden Da
tenverkehrs bemüht. In diesem Zusam
menhang erwähnt die Regierung auch ein 
Übereinkommen des Europarates aus 
dem Jahre 1981 zum Schutz des Men
schen bei der automatischen Verarbei
tung personenbezogener Daten, das 
«eine der weitreichendsten Regelungen 
für den internationalen Datenschutz» 
darstelle. 

Private Personen und Behörden 
Im Zweckartikel des Gesetzesvor

schlags unterstreicht die Regierung, dass 
das neue Gesetz dem «Schutz der Persön
lichkeit und der Grundrechte von Perso
nen, über die Personendaten bearbeitet 
werden», dienen soll. Der Geltungsbe

reich erstreckt sich nach den Vorstellun
gen der Regierung sowohl über  private 
Personen wie auch Behörden. Keine An
wendung finden sollen die einschränken
den Bestimmungen für Daten, die eine 
natürliche Person ausschliesslich zum 
persönlichen Gebrauch bearbeitet, sowie 
für Daten, die in periodisch erscheinen
den Medien wie Presse, Radio und Fern
sehen veröffentlicht werden. Ausgenom
men sind nach dem Gesetzesentwurf auch 
die Geschäfte des Landtags, hängige Zi
vil-, Straf- und Verwaltungsverfahren, 
hängige Verfahren beim Staatsgerichts
hof, internationale Rechtshilfeverfahren 
in Zivil- und Strafsachen sowie die öffent
lichen Register des Privatrechtsverkehrs. 

Register über Datensammlungen 
Der  Gesetzesentwurf sieht vor, dass 

jede Person vom Inhaber einer Daten
sammlung Auskunft über  die eigenen Da
ten verlangen kann, wobei diese Aus
kunft in der Regel schriftlich und kosten
los zu erfolgen hat. Allerdings sind Aus
nahmen möglich, namentlich dann kann 
ein Entgelt verlangt werden, wenn die 
Auskunft «einen übermässigen Auf
wand» erfordert. Um dem Auskunfts
recht Nachachtung verschaffen zu kön
nen, sollen die Datensammlungen in 
einem Register zusammengefasst wer
den, das von einer Aufsichtsstelle geführt 
wird. Die Behörden sollen verpflichtet 
werden, soweit sie keine eigene Auf
sichtsstelle eingesetzt haben, sämtliche 
Datensammlungen bei der  Aufsichtsstelle 
zur Registrierung anzumelden. Private 
Personen müssen nach dem Gesetzesent
wurf ihre Sammlungen jedoch nur anmel

den, wenn sie, ohne gesetzliche Pflicht 
und ohne dass die betroffenen Personen 
davon Kenntnis haben, regelmässig be
sonders schützenswerte Daten oder Per
sönlichkeitsprofile bearbeiten oder Daten 
an Dritte bekanntgeben. 

Als «besonders schützenswerte Perso
nendaten» gelten gemäss dem Gesetzes
entwurf Daten über die religiösen, welt
anschaulichen und politischen Ansichten 
oder Tätigkeiten, über die Gesundheit, 
die Intimsphäre oder die Rassenzugehö
rigkeit, über Massnahmen der sozialen 
Hilfe sowie über administrative oder 
strafrechtliche Verfolgungen und Sank
tionen. 

Bearbeitung von Daten durch Behörden 
In einem gesonderten Kapitel regelt 

der Gesetzesentwurf die Bearbeitung von 
Personendaten durch Behörden, indem 
er die datenschutzrechtliche Verantwor
tung festlegt und bestimmt, welche 
Rechtsgrundlagen für verschiedene Bear
beitungen nötig sind. Die Behörden dür
fen Personendaten bearbeiten, wenn da
für eine gesetzliche Grundlage besteht 
oder die Beschaffung der Daten für eine 
in einem Gesetz klar umschriebene Auf
gabe unentbehrlich sind. Allerdings muss 
nach der vorgesehenen Regelung die Be
schaffung dieser Personendaten für die 
betroffenen Personen erkennbar sein. 
Bei systematischen Erhebungen, bei
spielsweise durch Fragebogen, hat die 
Behörde den Zweck und die Rechts
grundlage des Bearbeitens, die Katego
rien der an der Datensammlung Beteilig
ten und  den Empfänger der  Daten be
kanntzugeben. 

Bekanntgabe oder Sperrung von Daten 
Die Bekanntgabe von Personendaten 

durch Behörden ist nach dem Gesetzes
entwurf an strenge Massstäbe gebunden. 
Einerseits muss dafür eine Rechtsgrund
lage bestehen, anderseits muss die Un-
entbehrlichkeit der Daten zur Erfüllung 
einer gesetzlichen Aufgabe durch den 
Empfänger feststehen. In jedem Fall dür
fen Behörden jedoch auf Anfrage den 
Namen, Vornamen, die Adresse und das 
Geburtsdatum einer Person bekanntge
ben. Allerdings sieht der  Gesetzesent
wurf auch Sperrungsmöglichkeiten vor,  
wenn eine betroffene Person «ein schutz
würdiges Interesse glaubhaft machen» 
kann. 

Umfangreiche Strafbestimmungen 
Der Gesetzesentwurf enthält auch 

Strafbestimmungen bei Zuwiderhandlung 
gegen den Datenschutz. Wer unbefugt 
besonders schützenswerte Personenda
ten, die nicht frei zugänglich sind, aus 
einer Datensammlung beschafft, kann 
mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr  
oder einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessät
zen bestraft werden. Mit einer Busse bis 
zu 20 000 Franken kann nach dem Ent
wurf auch bestraft werden, wer vorsätz
lich eine Auskunft als Inhaber einer Da
tensammlung nicht oder falsch erteilt. 
Eine Strafe in gleicher Höhe sieht der 
Gesetzesentwurf für die Verletzung der 
beruflichen Schweigepflicht vor, wenn al
so vorsätzlich geheime, besonders schüt
zenswerte Personendaten unbefugt be
kanntgegeben werden, die bei Ausübung 
eines Berufes in Erfahrung gebracht 
wurden. 

Der EG-Druck weist eindeutig in Richtung kurzer Übergangsfristen 
Der Schweizer Botschafter Kellenberger zum Stand der EWR-Verhandlungen - Bisher 1350 Rechtsakte 

Bern (spk) Der Europäische Wirt
schaftsraum nimmt konkrete Formen an. 
Wie aus einer Bestandesaufnahme von 
Botschafter Jakob Kellenberger, Chef 
des Integrationsbüros des Aussen-
(EDA) und Volkswirtschaftsdepartemen-
tes (EVD) hervorgeht, ist das EG-Recht, 
das die EWR-Rechtsgrundlage bilden 
soll, bis auf wenige Ausnahmen be
stimmt. Es umfasst bisher 1350 Rechts
akte auf rund 11 000 Seiten. 

Z u  den wichtigsten noch nicht geregel
ten Bereichen gehören laut der  am Don
nerstag veröffentlichten Übersicht die 
Energie, das Veterinär- und Phytosani-
tärrecht, die Freizügigkeit wirtschaftlich 
nicht tätiger Personen aber auch die aus
stehenden Regelungen im Landwirt
schafts- und Verkehrsbereich. Landwirt
schaft und Verkehr rufen dabei laut Kel
lenberger nach separater Behandlung, da 
hier bilaterale Gespräche und Verhand
lungen zwischen der Schweiz und der E G  
laufen, die aber in den EWR-Zusammen-
hang gehörten. 

Schutzklauseln 
Z u  den wichtigen Fragen, bei denen in 

den kommenden Monaten Verhand
lungslösungen gefunden werden müssen, 
zählt Kellenberger unter anderem die 
spezifischen Schutzklauseln und die 
Übergangsfristen. Die Schutzklauseln be-

Auf das Wetter 
kann m a n  sich jetzt nicht  verlassen. 
W i r  s ind Ihr zuverlässiger Partner. 
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treffen dabei vor allem die Regelung 
einer vorübergehenden Aussetzung des 
EWR-Rechts über den freien Personen
verkehr und den Grundstückerwerb. Die 
E G  möchte dabei allgemeine, nicht spe

ziell auf die Efta-Länder zugeschnittene 
Schutzklauseln vorsehen. 

Offen ist derzeit ebenfalls die Frage, 
nach welcher Frist die Schweiz das EWR-
Recht anwenden muss. Die Mehrzahl der 
Rechtsakte soll nach heutiger Zielsetzung 
am 1. Januar 1993 in Kraft gesetzt wer
den. Längere Übergangsfristen strebt die 
Schweiz bei der Freizügigkeit der Perso
nen, dem Grundstückerwerb, dem Ge
sellschaftsrecht sowie Teilen des Sozial-

und Verkehrsrechts an. De r  EG-Druck 
weist eindeutig in Richtung kurzer Über
gangsfristen, während die Efta angemes
sene Übergangsfristen zur Bedingung für 
den Verzicht auf zeitlich unbefristete 
Ausnahmen macht. 

Reihe offener Fragen 
Verhandlungslösungen müssen zudem 

auch bei Umfang und Modalitäten der 
Zusammenarbeit bei den flankierenden 
Politiken und bei der Regelung des Wa
renverkehrs bei unterschiedlichen techni
schen Vorschriften zum Schutz von Um
welt, Gesundheit und im Interesse der 

Bodenkampf herausgefordert 
Sadam lässt kaum Hoffnung a u f  schnelles Ende des Golfkrieges 

Dhahran/Bagdad (AP) Die Hoffnun
gen auf ein schnelles Ende des Golfkrie
ges scheinen zerschlagen: Der irakische 
Präsident Saddam Hussein sagte am 
Donnerstag in einer Rundfunkansprache, 
sein Land sei bereit zur Bodenschlacht. 

«Unser Volk und unsere Streitkräfte 
sind entschlossen, den Kampf fortzuset
zen», sagte der  Staatschef. Sein Aussen
minister Tarik Asis wurde am Abend mit 
der Antwort Iraks auf den sowjetischen 
Friedensplan in Moskau erwartet. Am 
Donnerstag fanden schwere Artilleriedu
elle an der Nordfront Saudi-Arabiens 
statt, ausserdem feuerte Irak erneut 
Scud-Raketen auf Saudi-Arabien ab. 

Saddam Hussein sagte, sein Land sei 
bereit zur Bodenschlacht, falls die USA 
weiterhin die Bagdader Initiative der ver
gangenen Woche ablehnten. Irak hatte 
vor einer Woche den Abzug aus Kuwait 
angeboten, dies aber an Bedingungen ge
knüpft, die die meisten Staaten nicht ak
zeptiert hatten. De r  irakische Staatschef 
warf den USA und ihren Verbündeten 
vor, sie hätten zunächst ein Ende des 
Krieges und Verhandlungen von einem 
irakischen Rückzug aus Kuwait abhängig 
gemacht, sich nach der entsprechenden 

Absichtserklärung aus Bagdad dann aber 
nicht mehr daran gehalten. Bush habe die 
irakische Initiative ohne genauere Prü
fung zurückgewiesen. 

Diktator Saddam Hussein rief gestern 
abend sein Volk in einer Radio-Ansprache 
zur Fortsetzung des Krieges auf. 

(AP-Funkbild) 

Sicherheit gefunden werden. Ebenfalls 
noch der Lösung harren die Vereinfa
chung der Ursprungsregeln, die Wettbe
werbsordnung, die Rechtsgrundlage für 
audiovisuelle Dienstleistungen, die Ver
ankerung des Energiebereichs im EWR-
Recht, die Amtshilfe der  Aufsichtsbehör
den bei Finanzdienstleistungen sowie der 
Handel mit verarbeiteten Landwirt
schaftsprodukten und mit Fischen und 
andern Meeresprodukten. 

InstitutioneUe Reibungspunkte 
Ebenfalls im institutionellen und recht

lichen Bereich sind heute noch zahlreiche 
Fragen offen. Auch in Bereichen, in de
nen teilweise Annäherung der Stand
punkte erzielt werden konnte, zeigten un
terschiedliche Lesearten, dass es nicht 
einfach sein werde, sich bei der Umset
zung politischer Erklärungen in Vertrags
texte zu einigen, stellt Kellenberger fest. 
Probleme zeichnen sich dabei in der 
Kompetenzabgrenzung zwischen EWR-
Rat und gemeinsamem EWR-Ausschuss, 
bei den Modalitäten der Beschlussvorbe
reitung, der Beteiligung der Efta-Vertre
ter in den EG-Ausschüssen, den Befug
nissen des EWR-Gerichtshofes und der 
Organisation der Überwachung auf 
EWR-Ebene ab. 

Grundsätzlich muss dabei laut Kellen
berger heute zur Kenntnis genommen 
werden, dass die E G  einen echten EWR-
Entscheidungsmechanismus, wie in die 
Efta anstrebt, nicht akzeptiert. 

Zollabbau für Landwirtschaftsprodukte 
Nicht grundsätzlich erfasst wird von 

den EWR-Verhandlungen die Landwirt
schaft. Die E G  stellt sich allerdings auf 
den Standpunkt, dass ein ausgewogener 
und für gewisse Mitgliedstaaten interes
santer EWR-Vertrag auch zu einem er
leichterten Marktzutritt für Landwirt
schaftsprodukte führen muss. Der  
Schwerpunkt liegt dabei beim Zollabbau 
für Produkte aus wirtschaftlich weniger 
entwickelten EG-Ländern. Die entspre
chenden Gespräche laufen derzeit zwi
schen der Schweiz und der EG-Kommis-
sion auf bilateraler Ebene und im Rah
men der Gatt-Regeln. 

CSFR 25. Mitglied 
des Europarats 

Madrid (AP) Die Tschechoslowakei ist 
seit Donnerstag das 25. Mitglied des Eu
roparats. De r  Prager Aussenminister Jiri 
Dienstbier besiegelte den Beitritt in einer 
kurzen Zeremonie im Madrider Kon
gresspalast mit seiner Unterschrift. Bun-
desaussenminister Hans-Dietrich Gen
scher würdigte in einer Ansprache die 
grundlegenden Veränderungen in der  So
wjetunion, ohne die das heutige Europa 
undenkbar sei. E r  traf später mit dem 
sowjetischen Aussenminister Alexander 
Bessmertnyh zu einem Gespräch über bi
laterale und internationale Fragen zu
sammen. 

Dienstbier bezeichnete die Aufnahme 
seines Landes in die Organisation als An
erkennung der Bemühungen und des En
gagements seines Landes für die Demo
kratie. «Die Aufnahme der Tschechoslo
wakei in den Rat ist nur der erste Schritt 
auf dem Wege zur vollen Integration in 
das Leben der europäischen Demokra
tien», erklärte Dienstbier ferner. Die 
CSFR ist nach Ungarn - es wurde im 
November aufgenommen - das zweite 
osteuropäische Land, das Vollmitglied 
der Organisation wurde. 

Darauf ging auch Genscher in seiner 
Rede ein. Die Madrider Sondertagung 
des Ministerkomitees des Europarats -
des Vollzugsorgans der Organisation -
zeige erneut, wie gross die Anziehungs
kraft eines einigen, und freien Europas 
sei, sagte er .  
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